
DIE GUTE NACHRICHT

Die Zahl der Altenpfleger in Deutsch
land ist zuletzt stetig gestiegen. Waren 2012 
noch 251.000 Fachkräfte in Pflegeeinrichtun
gen beschäftigt, sind es 2015 bereits 288.000 
gewesen, wie Zahlen des Statistischen 
Bundes amtes zeigen. Arbeitsmarktforscher 
sehen bei der Bezahlung von Altenpflegekräf
ten trotz Gehaltssteigerungen noch Nachhol
bedarf. Mit 2.621 Euro brutto verdiene eine 
vollzeitbeschäftigte Fachkraft in der Alten
pflege im Schnitt 16 Prozent weniger als alle 
anderen Beschäftigten in der Pflege branche, 
so das Institut für Arbeitsmarkt und Berufs
forschung (IAB). Am wenigsten verdienen 
Helfer in der Altenpflege (1.870 Euro).

 > Zur IAB-Studie. 
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Warum es Langzeitarbeitslosen schwerfällt, 
 dauerhaft auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

> Seite 4 
Kompetente Hilfe 
Wie die AOK Versicherte beim Verdacht auf 
Behandlungs und Pflegefehlern unterstützt.

Sturmtief: Das sind Ihre Rechte
Kürzlich wütete „Friederike“ über Deutschland, letztes Jahr war es „Xavier“.  In solchen 
Fällen warnen Meteorologen: „Bleiben Sie zu Hause!“ Dürfen Beschäftigte das? 

 > Mehr Infos.
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https://www.iab-forum.de/entgelte-von-pflegekraeften-weiterhin-grosse-unterschiede-zwischen-berufen-und-regionen/
http://aok-bv.de/hintergrund/dossier/arzneimittelrabattvertraege/
http://www.aok.de/bundesweit/index.php


ARBEITSRECHT 2

Bei schwerem Unwetter zur Arbeit fahren?

Kann ich das Büro früher verlassen, um mein Kind 
wegen des Unwetters von der Schule abzuholen? 
Kommt darauf an: Handelt es sich um eine Notsitua
tion, in der ein Kind nicht anders betreut werden kann, 
haben Arbeitnehmer das Recht, den Arbeitsplatz frü
her zu verlassen. Aber auch hier gilt grundsätzlich: Die 
ausgefallene Arbeitszeit muss nicht vergütet werden. 
Und auf jeden Fall sollte der Arbeitgeber informiert 
werden.

 > Arbeitsrecht von A bis Z.

Eingeschränkter Bahn- und Flugverkehr, umge-
knickte Bäume und umgestürzte Baugerüste: Wir-
belstürme wie „Friederike“ können großes Chaos 
anrichten. Meteorologen raten in solchen Fällen, 
möglichst zu Hause zu bleiben. Doch darf ich das 
als Arbeitnehmer? Ein Überblick:

Darf ich bei  einem Sturm der Arbeit fernbleiben?
Grundsätzlich gilt: Das Wegerisiko liegt beim Arbeit
nehmer. Das heißt: Er ist verantwortlich dafür, dass er 
rechtzeitig bei der Arbeit erscheint. Das gilt auch dann, 
wenn Stau, Sturm oder ein Streik der SBahn den Weg 
zur Arbeit erschweren. Wütet ein Sturm so heftig, dass 
es nicht mehr zumutbar ist, auf die Straße zu gehen, 
kann das in bestimmten Fällen eine „begründete Ar
beitsverhinderung“ sein. Aber: Für die Zeit, die der An
gestellte nicht arbeiten kann, muss der Arbeitgeber ihm 
auch kein Gehalt zahlen – es sei denn, in Tarifverträgen 
ist etwas anderes geregelt.

Gibt es Ausnahmen?
Ja. Es gibt Arbeitsplätze, bei denen haben es die Beschäf
tigten nicht selbst in der Hand, pünktlich am Arbeitsplatz 
zu erscheinen. Wenn sie etwa auf einer OffshorePlattform 
in der Nordsee arbeiten, kann ein Sturm oder eine Flut den 
Weg dorthin verhindern. In diesem Fall trägt der Arbeitge
ber das Wegerisiko und muss seine Mitarbeiter auch dann 
bezahlen, wenn die nicht zum Einsatz kommen. 

Droht die Abmahnung, wenn ich wegen eines 
Sturms zu spät zur Arbeit komme? 
Eine Abmahnung droht Angestellten nur, wenn sie die 
Unpünktlichkeit selbst verursacht haben – das heißt 
nicht bei unvorhersehbaren Ereignissen wie einem 
Sturm. Kommt es auf dem Weg zur Arbeit jedoch häu
fig zum Stau, dann muss der Mitarbeiter dafür sorgen, 
dass er rechtzeitig den Arbeitsplatz erreicht. Das heißt: 
Nur im Wiederholungsfall kann das zu späte Erscheinen 
am Arbeitsplatz ein Grund für eine verhaltensbedingte 
Kündigung des Arbeitnehmers sein.
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http://www.arbeitsrecht.de/


3NEWS

Mehr oder weniger
Millionen Berufstätige in Deutschland hätten gern andere 
Arbeitszeiten. Das hat das Statistische Bundesamt herausge
funden. Während 1,2 Millionen Beschäftigte gern weniger 
arbeiten würden, wünschten sich rund 2,6 Millionen län
gere Arbeitszeiten. Die Befragten, die ihrer Meinung nach 
zu viel arbeiten, hatten zusammen eine durchschnittliche 
Wochenarbeitszeit von knapp 42 Stunden. Sie würden ih
re Arbeitszeit im Schnitt gern um elf Stunden reduzieren. 
Dafür würden sie auch ein entsprechend geringeres Gehalt 
in Kauf nehmen. Diejenigen, die sich unterbeschäftigt füh
len, kamen auf rund 29 Arbeitsstunden in der Woche. Sie 
äußerten, im Schnitt gern knapp elf Stunden mehr arbei
ten zu wollen. Im Jahr 2016 arbeiteten Voll und Teilzeit
beschäftigte in Deutschland zusammen durchschnittlich 
35,6 Stunden in der Woche. 

 > Mehr Infos.

IMPFSCHÄDEN
Arbeitgeber haften nicht für 

mögliche Gesundheitsschäden durch 
Schutzimpfungen, die Betriebsärzte vor-
nehmen. Das hat das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) entschieden. Die Klägerin – eine ehe
malige Verwaltungsangestellte im Universi
tätsHerzzentrum Freiburg – scheiterte damit 
auch in der höchsten Instanz. Sie hatte vom 
Herzzentrum Schadenersatz für einen durch 
eine Grippeschutzimpfung erlittenen Impf
schaden verlangt, der sich durch Schmerzen 
und Bewegungseinschränkungen an der 
Halswirbelsäule bemerkbar machte. Ihrer 
Meinung nach hatte die Betriebsärztin, die 
die Impfung vornahm, sie nicht ausreichend 
über die möglichen Nebenwirkungen aufge
klärt. Sonst hätte sie sich gar nicht impfen 
lassen. Die freiberuflich für das Herzzentrum 
tätige Betriebsärztin hatte die Impfung allen 
interessierten Mitarbeitern empfohlen, die 
Kosten hatte das Herzzentrum übernom
men. Das BAG sah in dem Fall keine Pflicht
verletzung des Arbeitgebers gegenüber der 
Klägerin. Es habe kein Behandlungsvertrag 
zwischen den beiden Parteien 
vorgelegen, der das Herz
zentrum zur Aufklärung 
verpflichtet hätte.   

BAG, Az: 8 AZR 853/16

Schwierige Integration
Für Langzeitarbeitslose bleibt es schwierig, dauerhaft im Ar
beitsmarkt Fuß zu fassen. Das geht aus einer aktuellen Studie 
des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) 
hervor. Zwar nähmen erwerbslose ArbeitslosengeldIIEmp
fänger pro Jahr etwa eine Million sozialversicherungspflichti
ge Beschäftigungen auf. Fast die Hälfte dieser Arbeitsverhält
nisse dauere jedoch weniger als sechs Monate. Wie das IAB 
weiter mitteilte, handele es sich dabei in den überwiegenden 
Fällen um Helfertätigkeiten. Daher reiche bei knapp 50 Pro
zent der vermittelten Beschäftigten das erzielte Einkommen 
nicht aus, um den HartzIVBezug zu verlassen. Für fast die 
Hälfte der Langzeitarbeitslosen, die eine Arbeit gefunden 
haben, sei es bereits mindestens die fünfte Beschäftigungs
aufnahme in den vergangenen fünf Jahren gewesen.

 > Zur IAB-Studie.
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https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/01/PD18_021_133.html
http://www.diw.de/sixcms/detail.php/561925
http://doku.iab.de/kurzber/2018/kb0218.pdf
http://www.diw.de/sixcms/detail.php/561925
http://www.aok-original.de/


4ZU GUTER LETZT & PREISRÄTSEL

Behandlungs oder Pflegefehler: Die AOK hilft weiter
In der medizinischen Versorgung kann es zu Fehlern kom
men. Doch wann sollten Sie bei einem Verdacht auf einen 
Behandlungs oder Pflegefehler aktiv werden? Und wie 
unterstützt die AOK Sie?

Aus Unkenntnis oder Angst vor einer gerichtlichen Ausein
andersetzung scheuen viele davor zurück, einem vermuteten 
Behandlungs oder Pflegefehler nachzugehen. Die Betroffenen 
verzichten dadurch möglicherweise auf Schadensersatz und 
leben mit der Unsicherheit des Verdachts. Eine Klärung kann 
Gewissheit schaffen oder auch verloren gegangenes Vertrauen 
wiederherstellen. Die AOK hilft ihren Versicherten bei einem 
Verdacht auf einen Behandlungs oder Pflegefehler weiter.

1. Kontakt: Wenn Sie einen Behandlungs oder Pflegefehler 
vermuten, wenden Sie sich an Ihre AOK.

2. Information: Auf Ihren Wunsch hin holt die AOK die not
wendigen Behandlungsunterlagen ein, um sich ein genaues 
Bild zu machen. Auch Ihre Angaben dazu sind dabei wichtig.

3. Medizinische Bewertung: Anschließend prüfen die 
AOKExperten alle Unterlagen und kümmern sich um eine 
medizinische Bewertung Ihrer Behandlung. Unterstützung 
erhalten sie dabei auch vom Medizinischen Dienst der Kran
kenversicherung (MDK) – und zwar in Form von medizi
nischen Stellungnahmen und Gutachten.

4. Juristische Bewertung: Liegt das Ergebnis der gutachter
lichen Bewertung vor, wird es von den AOKFachleuten ein
gehend auf Vollständigkeit, Schlüssigkeit und Widerspruchs
freiheit geprüft. Abhängig vom Ergebnis geben Ihnen die 
Experten der AOK Hinweise zu weiteren Handlungsoptionen.

5. Schadensersatzansprüche verfolgen: Die AOK unterstützt 
Sie, berechtigte Schadensersatzansprüche gerichtlich und au
ßergerichtlich geltend zu machen. Sie gibt auf Wunsch Hinwei
se zu einem möglichen Verjährungseintritt, zur Beweislastum
kehr oder zu Fragen des materiellen Schadensersatzanspruchs.

 > AOK-Faktenbox Behandlungs- oder Pflegefehler.

 

FRAGE – ANTWORT

Wie hoch liegt der durch
schnittliche Bruttoverdienst einer 
Fachkraft für Alternpflege?

 > Hier antworten …

GEWINNEN* SIE EINEN  
50-EURO-SCHEIN!
Zugestellt per Post.  
Einsendeschluss: 9. Februar 2018

Gewinner des letzten Preisrätsels: 
Jürgen Lehn, 74915 Wibstadt

*   Die Gewinne sind gesponsert und stammen  
nicht aus Beitragseinnahmen.

 > Newsletter abonnieren/abbestellen
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INTERESSANTE LINKS

Deutscher Pflegetag 2018 – Infos & Anmeldung.

 > www.deutscher-pflegetag.de

Pflegefall in der Familie? Was Sie wissen müssen.

 > www.aok.de/Pflege
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